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Rechtsmittelbelehrung Abstimmungsunterlagen
Gemäss § 83 und § 88 des Gesetzes vom 7. September 1981 über die poli-
tischen Rechte (SGS 120; nachfolgend: GpR) stehen bei kantonalen Wahlen 
und Abstimmungen folgende Rechtsmittel zur Verfügung:
Wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen mangelhafter Vorbereitung 
und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen kann beim Regierungsrat 
Beschwerde erhoben werden.
Beschwerden an den Regierungsrat sind innert drei Tagen seit der Entdeckung 
des Beschwerdegrunds bzw. seit der Eröffnung der Verfügung bei der Landes-
kanzlei, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, einzureichen, spätestens jedoch am 
dritten Tag nach der ordnungsgemässen Veröffentlichung des Ergebnisses im 
Amtsblatt.
Beim Kantonsgericht kann Beschwerde erhoben werden gegen Verfügungen, 
Handlungen und Unterlassungen des Regierungsrats wegen Verletzung des 
Stimmrechts oder wegen mangelhafter Vorbereitung und Durchführung von 
Abstimmungen und Wahlen sowie gegen Verfügungen der Landeskanzlei 
nach dem GpR. Beschwerden an das Kantonsgericht sind innert drei Tagen 
seit Eröffnung des Entscheids bzw. der Verfügung dem Kantonsgericht (Ab-
teilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht), Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, 
einzureichen.
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Übersicht
Titel der Vorlage:  Gesamtsanierung Schulhaus Mühlematt, Baukredit
Abstimmungsfrage:  Wollen Sie den Kredit über 8,0 Millionen Franken 

(inkl. MWST von zurzeit 7,7 %) für die umfassende 
Sanierung des Mühlemattschulhauses und der Mühlematt-
turnhalle bewilligen?

Empfehlung GR/ER:  Der Gemeinderat und der Einwohnerrat empfehlen den 
Stimmberechtigten ein JA in die Urne zu legen.

Resultat Abstimmung ER:  Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezem-
ber 2018 den Kredit einstimmig mit 37:0 genehmigt.

Das Wichtigste in Kürze
Die Schulanlage Mühlematt wurde im Jahre 1969 eingeweiht und bietet 
heute Platz für rund 240 Primarschülerinnen, Primarschüler und Kinder-
gärtner. Sie befindet sich in einem dem Alter entsprechenden guten Zu-
stand, weist jedoch nach 50 Jahren einen erheblichen Sanierungsbedarf 
auf.
Die Gemeinde plant deshalb eine Gesamtsanierung im Sinne einer Erneuerung, 
welche im Wesentlichen die energetische Sanierung und die Erdbebenertüchti-
gung der beiden Gebäude sowie Massnahmen im Bereich des Brandschutzes, der 
Behindertengerechtigkeit und der Sanitäranlagen beinhaltet. Im Rahmen dieser 
Sanierungsarbeiten wird auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Schulhausdach er-
stellt.
Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2018 nach eingehen-
der Prüfung des Geschäftes durch die Bau- und Planungskommission der umfas-
senden Sanierung des Mühlemattschulhauses und damit einem Baukredit über 
8,0 Millionen Franken zugestimmt. Da Ausgaben über mehr als 5 Millionen Fran-
ken gemäss der geltenden Gemeindeordnung dem obligatorischen Referendum 
unterstehen, findet nun eine obligatorische Volksabstimmung statt. Wird der 
Kredit gutgeheissen, kann die erste von zwei geplanten Sanierungsetappen im 
Sommer 2020 erfolgen.
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Einleitung
Die Führung von Kindergarten und Primarschule obliegt gemäss kantona-
lem Recht den Gemeinden. Diese finanzieren Infrastruktur, Betriebskosten 
und Löhne und stellen die Aufsicht sicher. Die Führung der Volksschule 
(Kindergarten, Primarschule und Musikschule) ist finanziell betrachtet der 
grösste Ausgabenposten unserer Gemeinde.
Binningen kennt vier Primarschulstandorte (Dorf, Neusatz, Meiriacker und Mühle-
matt). Hier werden derzeit rund 870 Schülerinnen und Schüler in 46 Klassen (1. bis 
6. Klasse, inklusive Einführungsklassen und Kleinklassen) unterrichtet. Zusätzlich 
werden 16 Kindergartenklassen mit gut 270 Kindern geführt. Der grössere Teil der 
Kindergärten befindet sich in den Schulanlagen oder in deren unmittelbarer Nähe. 
Die insgesamt 1140 Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis zwölf Jahren 
werden von rund 150 Lehrpersonen unterrichtet. 
Vor zehn Jahren betrug die Zahl der Kinder an Kindergarten und Primarschule 
760. Die starke Zunahme um 380 Kinder (+ 50  %) hat zwei Gründe: Zum einen 
wurde im Rahmen der Harmonisierung der kantonalen Schulsysteme (HarmoS) 
die Primarschuldauer von fünf auf sechs Jahre verlängert. Es muss folglich ein 
zusätzlicher Schülerjahrgang beschult werden. Zum anderen sind aber aufgrund 
des Bevölkerungswachstums und aufgrund von Verschiebungen in der Bevölke-
rungszusammensetzung auch die Schülerzahlen pro Jahrgang gestiegen. Wurden 
in früheren Jahren rund 100 Kinder pro Jahrgang eingeschult, so ist dieser Wert 
auf aktuell 140 bis 150 Kinder pro Jahr gestiegen. Aufgrund der aktuellen Ge-
burtenzahlen wird sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden 
Jahren weiter erhöhen.
Steigende Schüler- und Klassenzahlen bedingen auch mehr Schulraum. Im Rah-
men der Binninger Schulraumplanung soll der notwendige Schulraum bereitge-
stellt werden. Konkret wurde in den vergangenen Jahren der zusätzlich benötigte 
Schulraum in Provisorien sichergestellt. In den kommenden Jahren soll nun die 
Überführung sämtlicher realisierter Provisorien in definitiven Schulraum erfolgen 
sowie die Sanierung des Mühlemattschulhauses. Neben dieser Gesamtsanierung 
bestehen noch folgende zwei Schulraumprojekte: 
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Erweiterung Schulcampus Dorf
Auf dem Gelände des heutigen Schulcampus Dorf ist der Bau eines neuen Schul-
hauses für einen ganzen Klassenzug (1. bis 6. Klasse), fünf Kindergärten und eine 
Doppelturnhalle geplant. Wird der beantragte Planungskredit durch den Einwoh-
nerrat bewilligt, so sollte im Frühling 2020 ein Bauprojekt vorliegen. Auch zu die-
sem Projekt wird es wiederum eine Volksabstimmung über den Baukredit geben. 
Die etappenweise Inbetriebnahme ist ab Sommer 2023 vorgesehen.

Ausbau Primarschulhaus Meiriacker
Auf dem Gelände der heutigen Schulanlage Meiriacker ist der Neubau des Turn-
hallentraktes inkl. zusätzlicher Schulräume geplant. Dazu findet aktuell ein Archi-
tekturwettbewerb statt, welcher voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen 
werden kann. Liegt anschliessend das konkrete Bauprojekt mit Kostenvoran-
schlag vor, so ist auch zu diesem Projekt voraussichtlich eine Volksabstimmung 
nötig. Nach aktuellem Projektplan ist die Inbetriebnahme frühestens im Sommer 
2022 möglich.

Die Vorlage im Detail

Die Geschichte der Schulanlage
Das Mühlemattschulhaus wurde 1966 von den Basler Architekten G. Belus-
si & R. Tschudin geplant und 1969 fertiggestellt. Das Projekt ging als Gewin-
ner eines 1966 durchgeführten Wettbewerbs hervor und ist ein typisches 
Beispiel der öffentlichen Bautätigkeit für die Infrastruktur der geburten-
starken Jahrgänge in dieser Zeit. 
Seit dem Schuljahr 2013/2014 dient das Mühlemattschulhaus als reiner Primar-
schulstandort und ist heute die schulische Heimat für rund 240 Kinder. Im Jahre 
2014 wurde die Schulanlage mit einem Doppelkindergarten ergänzt und ein be-
hindertengerechter Lift eingebaut. Bereits im Jahre 2012 hat der Einwohnerrat 
einen Kredit über 0,2 Millionen Franken zur Planung der energetischen Sanierung 
des Mühlemattschulhauses bewilligt und damit den Startschuss für das heute 
vorliegende Sanierungsprojekt gegeben.
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Der Projektbeschrieb
Die Schulanlage ist ein architektonisch in sich stimmiger, bis in Details fein aus-
gearbeiteter Komplex, und auch wenn die Gebäude nicht unter Denkmalschutz 
stehen, so waren sich alle am Prozess Beteiligten einig, dass der gestalterischen 
Qualität des Baus auch bei Anpassungen an die heutigen Standards Rechnung 
getragen werden muss. Im Rahmen der Projektentwicklung wurden zwar der Ab-
bruch des bestehenden Schulhauses und ein Neubau geprüft, jedoch aufgrund 
der hohen Kosten (Grobkostenschätzung 27 Millionen Franken) und des guten Zu-
stands des bestehenden Baus nicht weiter verfolgt. Ziel der Sanierungsmassnah-
men war und ist es deshalb, mit möglichst geringer Veränderung an Substanz und 
Erscheinungsbild ein Höchstmass an Mehrwert zu gewinnen. 
Das vorliegende Bauprojekt trägt dieser Anforderung gebührend Rechnung und 
schafft den Spagat zwischen der Verbesserung des energetischen Gesamtzustan-
des und der Bewahrung des architektonischen Charakters des Gebäudes. Es bildet 
die Basis für den nun beantragten Baukredit über total 8,0 Millionen Franken. Mit 
den geplanten Sanierungsmassnahmen werden die Gebäude für einen weiteren 
Lebenszyklus fit gemacht, so dass in den nächsten 30 Jahren mit keinen weiteren 
grösseren Investitionen mehr zu rechnen ist.
Nicht Bestandteil dieses Kredites ist die geplante Fotovoltaikanlage auf den Dä-
chern des Schulhauses sowie der Turnhalle, da ihre Kosten (200 000 Franken) ge-
mäss Beschluss des Einwohnerrates durch den Energiefonds der Gemeinde Bin-
ningen getragen werden. Die Koordination mit der Gesamtsanierung wird jedoch 
vom Generalplaner sichergestellt und ist vertraglich geregelt. 

Energetische Sanierung
Ein wesentlicher Aspekt des Projektes ist die wärmetechnische Optimierung der 
Gebäude. Dabei bestand die Einschränkung, dass die Sichtoberflächen aus Beton 
und Backstein aussen und innen in ihrer feinen Detaillierung einen hohen gestal-
terischen Wert besitzen und deshalb nicht einfach durch ein Dämmsystem über-
deckt werden sollen, selbst wenn dieses Vorgehen der einfachste Weg zu einer 
den heutigen Wärmeschutzvorschriften entsprechenden Gebäudehülle wäre.
Die vorgesehenen Massnahmen beschränken sich deshalb auf jene Bereiche, in 
denen eine Wärmedämmung ohne wesentliche gestalterische Folgen gut möglich 
ist: alle Fenster, die Dächer aller Gebäudeteile, die auskragenden Erdgeschossde-
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cken über offenen Pausenhallen sowie die zugänglichen Decken der unbeheizten 
Untergeschosse, die an beheizte Räume angrenzen.

Erdbebenertüchtigung
Die in vorhergehenden Studien festgestellte eingeschränkte Erdbebensicher-
heit ist neben den energetischen Aspekten der zweite gewichtige Auslöser für 
die gesamten Renovationsmassnahmen. Mit einem Bündel von einzelnen Mass-
nahmen, wie z. B. Verstärken der bestehenden Betonstützen, wird die Erdbeben-
sicherheit deutlich erhöht und der sogenannte Erfüllungsfaktor αeff von heute 
ca. 0,15 (Schulhaus) bzw. 0,20 (Turnhalle) auf neu ca. 0,60 bzw. 0,65 angehoben. 
Das bedeutet, dass der Klassentrakt bzw. die Turnhalle neu 60 % bzw. 65 % der 
Anforderungen für Neubauten erfüllt. Für Schulhäuser wird heute ein Wert von 
αeff = 0,40 zwingend verlangt.

Brandschutz
Die brandschutztechnische Analyse brachte eine erhebliche Anzahl nach heuti-
gen Vorschriften sanierungsbedürftiger resp. zusätzlich erforderlicher Elemente 
zutage, welche in das Sanierungsprojekt aufgenommen wurden. Es sind dies im 
Wesentlichen:

 – Ersatz der Türen und Oblichter zu den Gängen und zum Atrium durch brand-
schutzgeprüfte Bauteile

 – Brandschutztüren zu Aula- und Handarbeitstrakt

 – Brandschutztüren zu Treppenhaus in Turnhalle

 – Fluchtwegleuchten im ganzen Gebäude

 – Notbeleuchtung auf Fluchtwegen

Behindertengerechtes Bauen
Das Raumplanungs- und Baugesetz Basel-Landschaft schreibt vor, dass Bauten 
und Anlagen mit Publikumsverkehr und öffentlichem Zugang so zu gestalten sind, 
dass ihre Benützung auch Behinderten möglich ist. Damit das Schulhaus dieser 
Anforderung gerecht werden kann, wird im Rahmen der Gesamtsanierung neben 
kleineren Anpassungen auch ein behindertengerechtes WC im Turnhallentrakt 
eingerichtet und zwischen der Aula und dem Schulhaustrakt ein Treppenlift in-
stalliert.
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Erneuerung Sanitäranlagen
Die Grundleitungen (Schmutzwasser) sind mehrheitlich nicht mehr dicht und müs-
sen saniert werden. Auch innerhalb des Gebäudes ist es in den letzten Jahren 
zu etlichen Wasserschäden durch Lecks an Frischwasserleitungen gekommen. 
Die Kaltwasserleitungen bestehen aus verzinkten Stahlrohren, die Warmwas-
serleitungen aus Kupfer. Das Lebensalter beider Leitungsnetze ist erreicht. Das 
komplette Frischwassernetz (Kalt- und Warmwasser) soll deshalb durch ein Netz 
von Chromstahlleitungen ersetzt werden. Bei den Apparaten ist u. a. geplant, die 
WC-Spülkästen altersbedingt gleichwertig zu ersetzen. Die WC-Schüsseln und 
-Spülsteuerungen bleiben ebenso bestehen wie die Urinale.

Beleuchtung und Akustik
Sowohl die Akustik wie auch die Lichtverhältnisse sind im Treppenhaus und im 
Gangbereich mangelhaft. Das neue Beleuchtungskonzept wird den heute eher 
dunklen Atriumbereich spürbar aufhellen und zur Erhöhung der Fluchtwegsicher-
heit beitragen. Mit Akustikelementen auf der Sichtbetondecke kann zudem der 
Lärmpegel deutlich reduziert werden.

Die Realisierung
Die verschiedenen geplanten Massnahmen beeinträchtigen den Schulbetrieb un-
terschiedlich. Entsprechend wurde eine Umsetzungsvariante mit zwei Massnah-
menpaketen ausgearbeitet, mit jeweiligem Schwerpunkt auf den Sommerferien. 
Auf diese Weise lässt sich der Schulbetrieb in den Gebäuden aufrechterhalten 
und das Erstellen von teuren Provisorien kann vermieden werden.
Das erste Paket umfasst im Wesentlichen den Klassentrakt vom 1. bis 3. Oberge-
schoss einschliesslich Fassade und Dach sowie die Massnahmen in der Aula. Das 
zweite Paket umfasst die Sanierungsmassnahmen rund um den Handarbeitstrakt 
und die Turnhalle sowie die Erdbebenmassnahmen im Erdgeschoss und im Unter-
geschoss des Klassentraktes einschliesslich Fensterersatz und Akustikmassnah-
men Erdgeschoss. 
Wird der beantragte Kredit am 19. Mai 2019 gutgeheissen, kann die erste Sanie-
rungsetappe voraussichtlich im Sommer 2020, die zweite im Jahr 2021 erfolgen.

Rechts: Grafische Darstellung der Etappierung 
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Vor den Sommerferien:
- Bauinstallation
- Gerüst Klassentrakt
- Leitungssanierung UG (lnlining)
- Vorbereitung Dach- und

Fassadensanierung

Vor den Sommerferien:
- Bauinstallation
- Gerüst Handarb./Turnh.
- Vorbereitung Dach- und 

Fassadensanierung

Während der Sommerferien:
- Dach- und Fassadensanie-

rung Klassentr.
- Fenster- und Storenersatz 

1.–3. OG
- Sanierung Sanitärleitungen 

gesamt
- Erdbebenmassnahmen

1.–3. OG
- Brandschutzmassnahmen 

1.–3. OG

Während der Sommer-
ferien:
- Dach-und Fassa-

densanierung, Hand-
arbeit/Turnhalle

- Fenster- und Storener-
satz EG/Hand-
arb./Turnh.

- Erdbebenmassnah-
men EG/Turnhalle

- Brandschutzmassnah-
men EG/Hand-
arb./Turnh.

Herbstferien:
- Sanierung Pausenplatz

Ende Sommer- bis Ende
Herbstferien: 
- Dach- und Fassadensan.

Aula/Abw.
- Fenster- und Storeners.

Aula/Abw.
- Brandschutzmassn. Aula/Abw.

1. Jahr 2. Jahr
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Die Finanzierung
Unter der Annahme einer Ausführung in zwei Bauetappen über einen Zeitraum 
von maximal 18 Monaten wird für die geplante Gesamtsanierung mit Kosten von 
8,0 Millionen Franken (inkl. MWST von 7,7 %) und mit einer Kostengenauigkeit 
von ± 10 % gerechnet. Die Finanzierung der Gesamtsanierung des Mühlematt-
schulhauses ist bereits sichergestellt und es muss kein Fremdkapital aufgenom-
men werden. Gemäss geltender Rechnungslegung müssen jedoch die Investiti-
onskosten über 30 Jahre abgeschrieben werden und belasten somit über diesen 
Zeitraum die Erfolgsrechnung der Gemeinde. Der Einwohnerrat hat für die ge-
samte Schulraumplanung bereits eine Vorfinanzierung über 35 Millionen Franken 
gebildet. Die jährliche Belastung der Erfolgsrechnung durch Abschreibungen wird 
deshalb durch die entsprechende Entnahme aus der Vorfinanzierung in gleicher 
Höhe jeweils wieder neutralisiert. Somit wird die Erfolgsrechnung nicht belastet.

Die Schulanlage Mühlematt weist nach 50 Jahren einen erheblichen Sanierungsbedarf auf.
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Stellungnahme des Gemeinderates
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Bauprojekt eine so-
lide Basis für die anstehende Sanierung/Umsetzung bildet und die nötige 
Sicherheit bezüglich Qualität, Kosten und Termine gewährt. Dies ist insbe-
sondere deshalb so wichtig, weil bekanntlich die Bildung der einzige Roh-
stoff der Schweiz ist und Kinder in der Schweiz rund 14 000 Stunden ihrer 
Lebenszeit in der Schule verbringen.
Dass sich die Qualität der Räumlichkeiten positiv auf das Lernverhalten und die 
soziale Entwicklung der Kinder auswirkt, belegen zahlreiche Studien. So schreibt 
u. a. das Kinderbüro Basel einleitend in der Broschüre «Wir wollen bunt bleiben», 
welche im Rahmen der Optimierung des neuen Primarschulhauses ‹Marbach› in 
Oberwil entstanden ist:

«Der pädagogische Raum ist ein Erzieher von ganz eigener Qualität, der einen 
Einfluss auf die gesamte Entwicklung und das Lernverhalten der Kinder hat. Die 
Gestaltung der Räume, die Beschaffenheit, Materialien, Akustik und die Ausstat-
tung von Räumen sind ausschlaggebend dafür, ob sich Kinder darin wohlfühlen 
und dadurch optimal lernen und sich entwickeln können.»
 Kinderbüro Basel

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen aus folgenden Gründen ein JA in die Urne 
zu legen:

 – Erhöhung der Sicherheit durch Massnahmen betreffend Erdbebensi-
cherheit, Brandschutz und Fluchtweg.

 – Wärmetechnische Optimierung der Gebäude und damit u. a. Reduktion 
der jährlichen Heizkosten. 

 – Nachhaltige und langfristige Anpassungen der Schulliegenschaften an 
die heutigen und zukünftigen Anforderungen.

Gesamtsanierung Schulhaus Mühlematt, Baukredit von 8 Millionen Franken 11



Wahllokal
Standort
Gemeindeverwaltung, Curt Goetz-Strasse 1

Öffnungszeiten
Sonntag, 19. Mai 2019, 09.00 bis 11.00 Uhr

Abstimmungsfrage
Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt: 

 – Wollen Sie den Kredit über 8,0 Millionen Franken (inkl. MWST von zurzeit 
7,7 %) für die umfassende Sanierung des Mühlemattschulhauses und der 
Mühlemattturnhalle bewilligen?

Empfehlung an die Stimmberechtigten
Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2018 den Kredit ein-
stimmig mit 37: 0 genehmigt.
Gemeinde- und Einwohnerrat empfehlen den Stimmberechtigten ein JA in die 
Urne zu legen.

Impressum
Herausgegeben von der Gemeinde Binningen
Redaktionsschluss: 20. März 2019
Auflage: 10 500 Exemplare


	Übersicht
	Das Wichtigste in Kürze
	Einleitung
	Die Vorlage im Detail
	Stellungnahme des Gemeinderates
	Wahllokal
	Abstimmungsfrage

